
 

 
 
 
 
Screening Dossier zum Anlegen einer Parkfläche am Fahrradweg 
PC17 Ref: 2024-001432 
 
Standort und Dimension des Projektes 
 
Auf der Projektfläche soll ein Parkplatz entstehen, um die Nutzer des 
Fahrradweges vom Wildparken abzuhalten und somit die angrenzenden Wurzeln 
der Bäume und Rasenflächen zu schützen. Mit der Umsetzung entstehen auf der 
Fläche 9 Stellplätze für PKW.  Zusätzlich werden noch Baumstämme an die 
angrenzenden Flächen gelegt werden, damit die Fahrzeuge gezwungen sind auf 
der angelegten Parkfläche zu parken. 
Das Projektvorhaben befindet sich auf den Parzellennummern 4282/1149 der 
Sektion BA de Bigonville entlang der N23 und der PC17 zwischen den beiden 
Weiler Riesenhof und Kimm  
Das Vorhaben – Anlegen einer Parkfläche am Fahrradweg PC17 - ist unter dem 
Punkt 65 des Anhangs IV des Règlement grand-ducal vom 15.05.2018 „établissant 
les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement“ 
einzuordnen. 
 
 
Wesentliche bauliche Merkmale 
 
Die Parkfläche wird mit Steinen aus der Region in einer unversiegelten Form 
angelegt. Somit ist die Versickerung des Oberflächenwassers gewährleistet. 
Aufbau von unten nach oben: 30cm 40/100, 15cm 0/45, 2-4cm 2/8 oder 8/16. Die 
umliegenden Grünflächen bleiben unberührt.  
Die Installation von Beleuchtungskörpern ist nicht vorgesehen. 
 
 
Einschätzung zu den verschiedenen Schutzgütern 
 
Schutzgut Mensch: 
 
Da die Projektfläche jetzt schon als Parkfläche benutzt wird, sind keine 
Beeinträchtigungen hinsichtlich des Schutzgutes Mensch zu erwarten  
 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt: 
 
Die Projektfläche befindet sich im direkten Umfeld zweier internationaler 
Schutzgebiete. Dabei handelt es sich um das Natura 2000 Schutzgebiet Vallée 
supérieure de la Sûre / Lac du barrage (LU0001007) und das Vogelschutzgebiet 
Natura 2000 Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-
sur-Sûre (LU0002004). Beide befinden sich nördlich der Fläche in etwa 150 m 
Entfernung. Aufgrund der geringen Größe des Parkplatzes sind grundsätzlich nur 
sehr geringe Auswirkungen auf das Umfeld zu erwarten. 
 
Schutzgut Boden: 
 



 

Durch das Vorhaben wird eine aktuelle Rasenfläche durch eine unversiegelte 
Schotterfläche ersetzt. Da auch jetzt schon auf der Fläche geparkt wird, ist in 
Bezug auf das Schutzgut Boden nicht mit negativen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 
 
Schutzgut Wasser: 
 
Wasserschutzgebiete oder natürliche Gewässer sind vom Planvorhaben nicht 
direkt betroffen. Im direkten Umfeld liegt das nationale Trinkwasserschutzgebiet 
Lac de la Haute-Sûre (3 & 8) nördlich der Projektfläche in etwa 15m bzw. 150m 
Entfernung. Durch die Implementierung eines Schotterfläche auf dem Parkplatz 
und die voraussichtlich geringe Belastung und dadurch geringe Verdichtung, bleibt 
die Wasserdurchlässigkeit der Fläche bestehen und die Versickerung kann vor Ort 
erfolgen. Ein Einfluss auf das Grundwasser ist somit nicht zu erwarten. 
 
Schutzgut Klima und Luft:  
 
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft wird als 
nicht erheblich bewertet. 
 
Schutzgut Landschaft: 
 
Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 
 
Auf der Planfläche sind keine bekannten denkmalgeschützten bzw. 
schützenswerten Güter vorhanden.  
 
 
Fazit: 
 
Da die Projektfläche jetzt schon als Parkfläche benutzt wird, sind negative 
Beeinträchtigungen des Parkplatzes auf die verschiedenen Schutzgüter nicht zu 
erwarten. Die Maßnahme kann als Verbesserung angesehen werden, da die 
Fahrzeuge nicht mehr auf den Wurzeln der angrenzenden Bäume parken und ein 
Großteil der Grünfläche unzugänglich für Fahrzeuge gemacht wird. Folglich wird 
das Projektvorhaben aus Sicht der Gemeinde als nicht EIE-Rapport pflichtig 
bewertet. 
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